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Pendlerabzug in 
den Kantonen ab 
dem 01. Januar 
2016 
 
Im letzten Newsletter vom 
Oktober 2015 haben wir 
über die Begrenzung des 
Fahrkostenabzugs bei der 
direkten Bundessteuer auf 
Fr. 3‘000 berichtet. 
 
Im Zuge des Inkrafttre-
tens des Gesetzes zur Fi-
nanzierung der Bahninfra-
struktur (Fabi) im 2016 
sind die Kantone dazu 
verpflichtet, eine Einlage 
von rund 500 Millionen 
Franken pro Jahr in den 
Bahninfrastrukturfonds 
(BIF) zu leisten. Dieses 
Geld müssen sich die Kan-
tone beschaffen. 
 
Analog der Begrenzung 
des Fahrkostenabzugs bei 
der direkten Bundessteuer 
haben diverse Kantone 
beschlossen, bei den 
Staats- und Gemeinde-
steuern die Steuerabzüge 
für Pendler ebenfalls zu 
begrenzen. Hierbei werden 
die Pendler von Kanton zu 
Kanton unterschiedlich 
behandelt.  
 
Während einige Kantone 
keine Begrenzungen vor-
sehen, setzen andere Kan-
tone Obergrenzen für Ab-
züge fest. Diese liegen 
zwischen Fr. 3‘000 und Fr. 
6‘000 pro Jahr. Dies kann 
je nach Wohnort viele 

Tausende von Franken 
ausmachen. 
 
Während z.B. der Kanton 
Appenzell Innerrhoden 
keine Begrenzung vor-
sieht, wurde der Steuerab-
zug im Kanton St. Gallen 
auf den Preis eines Bahn-
Generalabonnements 2. 
Klasse beschränkt. Ein 
Pendler kann in der Steu-
ererklärung somit nur 
noch Fr. 3‘655.- Franken 
geltend machen. Im Kan-
ton Thurgau sowie in den 
Kantonen Appenzell Aus-
serrhoden und Zug beträgt 
der Pendlerabzug Fr. 
6‘000. Für den Kanton Zü-
rich wurde noch keine Be-
grenzung des Steuerab-
zugs festgelegt. 
 
 
 

Amtliche Veröffent-
lichungen ab 
1. Januar 2016 in 
elektronischer 
Fassung verbindlich 
 
Der Bundesrat hat eine 
Totalrevision der Publika-
tionsverordnung verab-
schiedet und bestimmt, 
dass in Zukunft die elek-
tronische Fassung einer 
amtlichen Veröffentli-
chung rechtsverbindlich 
ist und nicht mehr die ge-
druckte Fassung. (Quelle: 

Bundeskanzlei) � 

 
 
 
 

Entscheid des euro-
päischen Gerichts-
hofs mit Auswir-
kungen auf 
Schweizer Unter-
nehmen 
 
Der EuGH-Entscheid vom 
6.10.2015 hat Auswirkun-
gen für den Datentrans-
fer von Schweizer Un-
ternehmen in die USA.  

Der EuGH hat entschieden, 
dass der Datenschutz in 
den USA nicht gleichge-
stellt ist wie in der EU und 
dass somit die Daten-
schutzrechte der EU-
Bürger nicht mehr ge-
währleistet sind. Damit ist 
auch das Abkommen der 
Schweiz mit den USA nich-
tig. 

Eine Auslagerung von Per-
sonendaten von Schwei-
zern in die USA lässt sich 
deshalb nicht mehr über 
das Safe Harbour-Ab-
kommen rechtfertigen und 
die Berufung von Schwei-
zer Unternehmen auf das 
Register der angeschlos-
senen US-Unternehmen 
nützt nichts mehr. 

Schweizer Unternehmen, 
die weiterhin ohne aus-
drückliche Einverständnis-
erklärung Personendaten 
in die USA auslagern, ver-
letzen ab sofort den Da-
tenschutz.  (Quelle: Safe-

Habour Entscheid des 

EuGH, 6.10.2015) � 
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Bundesgerichts-
urteile zum 
Steuerruling  
 
Ein Steuer-Ruling ist ein 
Begehren des Steuer-
pflichtigen auf eine vor-
gängige, schriftliche Aus-
kunft der Steuerbehörden.  

Im Antrag legt das Unter-
nehmen die Sachlage und 
die daraus resultierende 
Besteuerung dar. Durch 
Gegenzeichnung bestätigt 
die Behörde, dass die 
Steuerfolgen für den ge-
schilderten Sachverhalt 
vom Antragsteller korrekt 
dargelegt wurden. Bei der 
Veranlagung kann die 
Steuerbehörde den unter-
zeichneten Vorbescheid 
nicht mehr infrage stellen, 
und das steuerpflichtige 
Unternehmen darf auf die 
Gültigkeit desselben ver-
trauen. 

Das Bundesgericht hat nun 
zwei wegweisende Urteile 
zum Steuerruling gefällt. 

 

1. Welche Behörde ist 
für die verbindliche Ru-
ling-Erteilung im Be-
reich der direkten Bun-
dessteuer zuständig?  
 

 Das Bundesgericht hat 
bestimmt, dass für die 
direkte Bundessteuer 
ausschliesslich die kan-
tonalen Veranla-
gungsbehörden zur 
verbindlichen Rulinger-
teilung zuständig sind. 
Die Eidg. Steuerverwal-
tung ist gemäss den 
Bundesrichtern demge-
genüber nicht befugt, 
verbindliche Auskünfte 
für die direkte Bundes-
steuer zu erteilen. 

  

 Hat die ESTV jedoch 
schon eine Rulinganfra-

ge entgegengenommen 
und genehmigt, kann 
der Steuerpflichtige da-
von ausgehen, dass sie 
auch tatsächlich dafür 
zuständig ist und sich 
auf den Vertrauens-
schutz berufen. 

 
2. Gibt es eine Über-

gangsfrist für einen 
Ruling-Widerruf? 
 
Das Bundesgericht hat 
entschieden, dass ei-
nem Steuerpflichtigen 
nach Erhalt des Ruling-
Widerrufs eine ange-
messene Übergangs-
frist zu gewähren ist. 
Es soll ihm möglich 
sein, sich an die neue 
Situation anzupassen. 
Vor allem sind vertrag-
liche und gesetzliche 
Fristen bei der Bemes-
sung zu berücksichti-
gen. Das Bundesgericht 
beurteilt eine Über-
gangsfrist bis zum Ende 
der laufenden Steuer-
periode, in welcher der 
Ruling-Widerruf ausge-
sprochen wurde, als 
ausreichend. 

 

(Quelle: BGE 2C_529/ 

2014 und BGE 2C_807 

/2014) � 
 
 
 

Zuschläge für 
Nachtarbeit bei 
Duldung von zu 
frühem Einstempeln 
 
Ein Mitarbeitender stem-
pelte regelmässig am Mor-
gen vor 6 Uhr ein. Der Ar-
beitgeber hatte diese 
Nachtarbeit nicht ange-
ordnet und mahnte den 
Arbeitnehmer deswegen 
mehrmals ab. Trotzdem 
entschied das Bundesge-
richt in diesem Fall, dass 

die nachteiligen Folgen der 
Nachtarbeit für den Ar-
beitgeber eintreten. 

Grund dafür ist, dass die 
Missachtung der Weisun-
gen durch den Arbeitneh-
mer keinerlei Kon-
sequenzen seitens des Ar-
beitgebers nach sich gezo-
gen haben. Damit wurde 
die Nachtarbeit trotz der 
formellen Abmahnung fak-
tisch geduldet und der 
Nachtzuschlag ist damit 
geschuldet. (Quelle: BGE 

4A_434/2013 vom 

19.12.2013) � 

 

 

Steuerfreiheit bei 
Beteiligungs- 
verkäufen nicht 
immer gegeben 
 
Gewinne aus Beteiligungs-
verkäufen durch Unter-
nehmer stellen im Regel-
fall steuerfreien Kapital-
gewinn dar.  

Verpflichtet sich der Ver-
käufer aber zur weiteren 
Arbeitstätigkeit, kann der 
Kapitalgewinn als Lohn-
einkommen gelten. Dies 
trifft dann zu, wenn zwi-
schen der Leistung, die 
der Firmenverkäufer er-
hält, und seiner weiteren 
Tätigkeit bei der verkauf-
ten Firma ein so enger 
wirtschaftlicher Zusam-
menhang besteht, dass die 
Kaufpreiszahlung die Folge 
der zukünftigen Arbeitstä-
tigkeit ist. (Quelle: BGer 

2C_618/2014 vom 

3.4.2015) � 
 
 
 



Wegen Zweck-
mässigkeit können 
Kosten nicht als 
Berufskosten 
abgezogen werden 
 
Eine unselbständig erwer-
bende Anwältin ging bis 
vor das Bundesgericht um 
zu klären, welche Ausla-
gen sie als Berufskosten 
abziehen darf. 

Dabei ging es um die Ab-
zugsfähigkeit von einem 
privaten Arbeitszimmer, 
einem NZZ-Abonnement 
und der Teilnahme an ei-
nem Absolventenkongress.  

Das Gericht wies wie die 
Vorinstanzen die Abzugs-
fähigkeit aller Kosten ab. 
Ein NZZ Abonnement ge-
höre zum allgemeinen Le-
bensunterhalt, der Absol-
ventenkongress sei keine 
Weiterbildung und das Ar-
beitszimmer sei wohl 
zweckmässig, aber be-
rechtige nicht zum Abzug. 
(Quelle: BGE 

2C_693/2014 vom 

4.3.2015) � 
 
 
 

Unfallversicherung: 
Neue Obergrenze 
für den versicher-
ten Verdienst 
 
Der Bundesrat erhöht den 
Höchstbetrag des versi-
cherten Verdienstes in der 
obligatorischen Unfallver-
sicherung per 1. Januar 
2016. 

Die neue Obergrenze ist 
nicht nur für die Unfallver-
sicherung, sondern auch 
für die Arbeitslosenversi-
cherung und die Invali-
denversicherung massge-
bend und ist neu bei 
148'200 Franken ange-
setzt. Das bedeutet, dass 

bei Löhnen über 126'000 
Franken ab 2016 mehr 
Prämien für UVG und ALV, 
dafür etwas weniger für 
die ALVZ (Solidaritätspro-
zent) geschuldet sind. Dies 
gilt sowohl für die Arbeit-
nehmer- als auch für die 
Arbeitgeber-Beiträge. Da-
für ist ein höherer Lohn 
versichert, was den Versi-
cherten im Falle eines Un-
falls oder einer Arbeitslo-
sigkeit zugute kommt. 
(Quelle: Eidg. Dept. des 

Innern)  � 
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